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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 
im Nachgang zu meiner anliegenden Mail vom 16.09.2014 teile ich mit, dass in der Ausländerreferentenbesprechung 
vom 07./08.10.2014 übereinstimmend die Auffassung vertreten wurde, dass die aktuelle Situation in den 
Krisengebieten der Ukraine nicht generell die Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels rechtfertigt. 
 
Soweit sich Betroffene auf eine Gefährdungssituation im Fall ihrer Rückkehr berufen, sind sie ggf. auf die Möglichkeit 
eines Asylantrages zu verweisen. 

Gruß, Werner Ibendahl  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  
- Referat 61 (Ausländer- und Asylrecht) -  
Hannover, Telefon: (0511) 120 6470  
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de  

Mein Zeichen: 12230/ 1-8 (§ 6) 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
an mich ist von verschiedenen Seiten die Frage herangetragen worden, wie zu verfahren sei, wenn eine (nochmalige) 
Verlängerung von Schengen-Visa, die Bürgern aus den Krisengebieten der Ukraine erteilt worden sind, nicht in 
Betracht kommt. 
 
Im Anschluss an das unter TOP VIII.6 des Protokolls der letzten Dienstbesprechung vorgeschlagene Verfahren 
erhalten Sie hierzu folgende Hinweise: 
 



�

 
 
Ob und ggf. welche Maßnahmen aufgrund der aktuellen Krisensituation in der Ukraine in ausländerrechtlicher 
Hinsicht zu treffen sind, soll auf der anstehenden Ausländerreferenten-Besprechung (ARB) Anfang Oktober zwischen 
den Ländern erörtert werden.  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt bitte ich, wie folgt zu verfahren: 
 
Den betroffenen Personen kann empfohlen werden, rechtzeitig vor Ablauf des Visums einen Antrag auf Erteilung 
eines (in der Regel humanitären) Aufenthaltstitels zu stellen. Da ein Schengen-Visum nicht als solches, sondern als 
nationales Visum verlängert wird, kommt nach hiesiger Auffassung die in § 81 Abs. 4 S. 2 AufenthG enthaltene 
Ausschluss-Regelung nicht zum Zuge - mit der Folge, dass im Falle eines derartigen Antrags das nationale Visum 
gemäß § 81 Abs. 4 S.1 AufenthG als fortbestehend gilt. Bei verspäteten Anträgen kann gemäß § 81 Abs. 4 S. 3 
AufenthG die Fortgeltungswirkung angeordnet werden. 
 
Ich bitte Sie, eine Entscheidung über die gestellten Anträge erst im Anschluss an die ARB zu treffen. Sie werden 
hierzu eine gesonderte Information erhalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
Uta Kleinwächter 
Nds. Ministerium für Inneres und Sport 
Referat 61 Ausländer- und Asylrecht 
Tel. 0511/120-6468 
Fax 0511/120996468 
E-Mail uta.kleinwaechter@mi.niedersachsen.de 




